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NEUES VOM EUGH 
 
Einfuhrmehrwertsteuer bei der 
Wiedereinfuhr von Gegenstän-
den  
EuGH, Urteil vom 12. Juni 2025 – 
Rs. C-125/24 - Palmstrale 

Das EuGH-Urteil betrifft die Frage, 
ob ein Vorgang der Wiedereinfuhr 
von Pferden in das Gebiet der Eu-
ropäischen Union der Mehrwert-
steuer unterliegt. 

Sachverhalt 

Vorliegend ging es um die Wie-
dereinfuhr von Pferden in die EU 
durch AA, die diese zuvor zu Tur-
nieren nach Norwegen verbracht 
hatte. Bei der Rückkehr nach 
Schweden wurden die Pferde 
nicht ordnungsgemäß gestellt 
oder zur Überlassung zum zoll-
rechtlich freien Verkehr angemel-
det. Die schwedische Zollverwal-
tung verlangte daraufhin 
Mehrwertsteuer, obwohl keine 
Einfuhrabgaben erhoben wurden. 
AA legte gegen diese Entschei-
dung Rechtsmittel ein, die bis zum 
Obersten Verwaltungsgericht 
Schweden führten. Das Gericht 
fragte den EuGH, ob die Nichter-
füllung formaler Verpflichtungen 
der Mehrwertsteuerbefreiung bei 
Wiedereinfuhr entgegensteht. 

 

Entscheidungsgründe 

Der EuGH entschied, dass die 
Nichterfüllung formaler Verpflich-
tungen, wie die Gestellung und 
Anmeldung zur Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr, der 
Mehrwertsteuerbefreiung bei Wie-
dereinfuhr nicht entgegensteht, 
sofern kein Täuschungsversuch 
vorliegt. Die wesentlichen Punkte 
der Entscheidung sind: 

Mehrwertsteuerbefreiung: Art. 143 
Abs. 1 Buchst. e der Mehrwert-
steuerrichtlinie sieht die Befreiung 
von der Mehrwertsteuer für die 
Wiedereinfuhr von Gegenständen 
vor, die unter eine Zollbefreiung 
fallen und in dem Zustand wieder-
eingeführt werden, in dem sie 
ausgeführt wurden. 

Zollkodex und formale Verpflich-
tungen: Art. 86 Abs. 6 des Zollko-
dex ermöglicht die Befreiung von 
Einfuhrabgaben auch bei Nichter-
füllung formaler Verpflichtungen, 
sofern kein Täuschungsversuch 
vorliegt. Dies gilt auch für die 
Mehrwertsteuerbefreiung. 

Guter Glaube und Fahrlässigkeit: 
Der 38. Erwägungsgrund des Zoll-
kodex betont, dass die Folgen 
fahrlässigen Verhaltens auf ein 
Mindestmaß abgemildert werden 
sollen, wenn der Beteiligte gut-
gläubig ist. 
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Keine Täuschung: Im vorliegen-
den Fall wurde kein Täuschungs-
versuch festgestellt, sodass die 
Befreiung von der Mehrwertsteuer 
gewährt werden kann, trotz der 
Nichterfüllung formaler Anforde-
rungen. 

Bitte beachten Sie: 
Die Entscheidung erging wiede-
rum zu einer Frage der Abgren-
zung bei der Einfuhr zum Thema 
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer 
(EUSt) und der Anwendung der 
strengen formalisierten Zollvor-
schriften für die EUSt (vgl. zu der 
Thematik bereits: EuGH-Urteile 
vom 18. Januar 2024, C-791/22, 
vom 7. April 2022, C-489/20, vom 
3. März 2021, C-7/20, vom 10. Juli 
2019, C-26/18). Im Streitfall ergab 
sich die Problematik bei der Wie-
dereinfuhr von Turnierpferden aus 
Norwegen in die EU, bei denen 
sich der Einführer nicht an die for-
mellen Pflichten (Gestellung der 
Pferde und Zollanmeldung mit Be-
antragung der Zoll- und EUSt-Be-
freiung) gehalten hat und bei einer 
Zollkontrolle angehalten worden 
war. Die Entscheidung des EuGH 
belegt erneut, dass der EuGH die 
formellen Voraussetzungen einer 
Norm grundsätzlich nicht im Vor-
dergrund sieht, sondern sich in 
erster Linie an die materiellen Vor-
gaben hält. Allerdings beurteilt der 
EuGH den Sachverhalt, anders 
als die Generalanwältin in ihren 
Schlussanträgen vom 6. März 
2025, nicht losgelöst von den zoll-
rechtlichen Vorschriften. Die Ge-
neralanwältin hatte noch mehr 
Wert daraufgelegt, dass durch die 
Wiedereinfuhr der Turnierpferde 
kein besteuerungswürdiger Ver-
brauch eingetreten sei (Rn. 35). 
Der EuGH orientierte sich, wie 
dies die Praxis seit Jahrzehnten in 
vielen Fällen bei der Einfuhr aus 
praktischen Gründen macht, an 
den zollrechtlichen Vorschriften 
bei der Einfuhr und befand, dass 
auch für die EUSt der Art. 86 Abs. 
6 UZK maßgebend sei. Es komme 
für die Lösung des Falles also 

darauf an, ob der Einführer in gu-
tem Glauben gehandelt habe und 
nur ein fahrlässiger Verstoß der 
Pflichten bei der Einfuhr vorgele-
gen habe. Wie die Generalanwäl-
tin zu Recht betont hat (Rn. 44ff.) 
werden mit dieser Verfahrens-
weise alle Probleme des Zoll-
rechts in die EUSt getragen. Be-
merkenswert sind hier die 
Ausführungen zu der Frage, wann 
ein Täuschungsversuch vorliegt. 
Sie meint, ein solcher liege vor, 
wenn der Einführer die zollrechtli-
chen Verpflichtungen, gegen die 
er verstoßen habe, kannte oder 
grob fahrlässig nicht kannte. Es 
müssten objektive Anknüpfungs-
punkte für die subjektiven Um-
stände des (Nicht‑) Wissens bzw. 
Sich-Aufdrängens gegeben sein. 
Dabei komme den Begleitumstän-
den ein hoher Stellenwert zu. Dies 
gelte insbesondere bei grundsätz-
lich neutralen Verhaltensweisen 
ohne objektiven Aussagegehalt 
(wie z. B. das Passieren einer 
Zollstelle ohne anzuhalten). Bei 
professionellen Wirtschaftsteilneh-
mern spreche vieles dafür, eine 
Kenntnis der zollrechtlichen Ver-
pflichtungen zu vermuten. Je-
mand, der seine Pferde ordnungs-
gemäß ausführe, kenne offenbar 
die zollrechtlichen Vorschriften. 
Dann dürfte es naheliegen, dass 
er auch weiß, dass er seine 
Pferde wieder ordnungsgemäß 
einzuführen hat. Kannte der Ein-
führer aber seine zollrechtliche 
Pflicht (z. B. zur Zollanmeldung 
und Gestellung) oder kannte er 
sie grob fahrlässig nicht, ist ein 
Verstoß gegen diese Pflicht in der 
Regel auch ein Täuschungsver-
such. Etwas anderes könnte in 
Fällen höherer Gewalt oder akuter 
Notlagen gelten, in denen außer 
dem Verstoß gegen die zollrechtli-
chen Pflichten für den Betroffenen 
keine vernünftige, rechtlich anzu-
erkennende Handlungsalternative 
besteht. Diese Ausführungen der 
Generalanwältin hat der EuGH 
nicht weiter kommentiert und le-
diglich lapidar festgestellt, dass 
sich aus der Vorlageentscheidung 
nicht ergebe, dass der Einführer 

einen Täuschungsversuch unter-
nommen habe (Rn. 38). Insofern 
ließ sich der EuGH nicht aus der 
Reserve locken und hat (leider) 
keine weiteren Ausführungen zum 
Thema „Täuschungsversuch“ ge-
macht, sondern hat es dem Vorla-
gegericht überlassen zu klären, ob 
die Nichterfüllung formaler Ver-
pflichtungen auf bloßer Fahrläs-
sigkeit beruht, die den guten Glau-
ben nicht in Frage stelle. 

 

NEUES VOM BFH 

Eingang in den Wirtschafts-
kreislauf der Union 
BFH, Beschluss vom 18. Februar 
2025, VII R 17/22 

Die BFH-Vorlage an den EuGH 
betrifft die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen ein Gegenstand 
in den Wirtschaftskreislauf der 
Union gelangt. 

Sachverhalt 

Der Kläger, wohnhaft in der 
Schweiz, brachte ein Segelboot 
ohne Zollabfertigung nach 
Deutschland, um Wartungsarbei-
ten durchführen zu lassen. Das 
Hauptzollamt erhob daraufhin Zoll 
und Einfuhrumsatzsteuer. Der 
Kläger legte Einspruch ein, der er-
folglos blieb. Das Finanzgericht 
entschied, dass die Zollschuld 
entstanden sei, da das Boot nicht 
als Beförderungsmittel verwendet 
wurde. Es ließ jedoch offen, ob 
Einfuhrumsatzsteuer entstanden 
sei, da die Dienstleistung an dem 
Boot nicht als Einfuhr betrachtet 
wurde. Das Hauptzollamt argu-
mentierte, dass die Dienstleistung 
das Boot in den Wirtschaftskreis-
lauf der Union gebracht habe, 
während der Kläger meinte, die 
Zollschuld sei durch Wiederaus-
fuhr erloschen. 
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Entscheidungsgründe 

Der BFH legte dem EuGH fol-
gende Fragen zur Vorabentschei-
dung vor: 

Eingang in den Wirtschaftskreis-
lauf: Gelangt ein Beförderungsmit-
tel in den Wirtschaftskreislauf der 
Union, wenn es nicht als solches 
verwendet wird, aber eine Dienst-
leistung daran erbracht wird? 

Verwendung im Sinne des Zollko-
dex: Ist eine Nicht-Unionsware 
verwendet, wenn an ihr im Zollge-
biet der Union ausschließlich War-
tungs- oder Reparaturarbeiten 
durchgeführt werden und sie an-
schließend wieder ausgeführt 
wird? 

Hintergrund und rechtliche Überle-
gungen: 

Zollschuld und Einfuhrumsatz-
steuer: Die Zollschuld entstand, 
weil das Boot ohne Gestellung in 
die Union verbracht wurde. Die 
Frage ist, ob die Dienstleistung an 
dem Boot eine Einfuhr im Sinne 
der Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
nie (MwStSystRL) darstellt und ob 
das Boot dadurch in den Wirt-
schaftskreislauf der Union gelangt 
ist. 

Verwendung und Veredelung: Der 
EuGH muss klären, ob die War-
tungsarbeiten als Verwendung im 
Sinne des Art. 124 Abs. 1 Buchst. 
k UZK gelten, was das Erlöschen 
der Zollschuld verhindern würde. 
Der Begriff "Verwendung" könnte 
eine Nutzung umfassen, die über 
bewilligte Veredelungsvorgänge 
hinausgeht. 

Relevanz der Dienstleistung: Die 
Entscheidung hängt davon ab, ob 
die Dienstleistung an dem Boot 
als ein mit Mehrwertsteuer belas-
teter Vorgang gilt, der das Boot in 

den Wirtschaftskreislauf der Union 
bringt. 

Bitte beachten Sie: 
Das BFH-Urteil schließt fast naht-
los an die vorhergehende Ent-
scheidung des EuGH (C-125/24) 
an. Zunächst stellt sich zusätzlich 
noch die Frage, ob angesichts der 
Tatsache, dass das Segelboot 
wieder ausgeführt worden ist, die 
entstandene Zollschuld wieder er-
loschen ist. Der Steuerpflichtige 
hat nämlich sein in der Schweiz 
zugelassenes Segelboot von dort 
zwar ohne Gestellung und Anmel-
dung in die EU verbracht, um an 
dem Außenbordmotor fällige Ser-
vice- und Wartungsarbeiten 
durchführen zu lassen, gleichwohl 
nach der Reparatur unstreitig wie-
der in die Schweiz ausgeführt. Be-
trachtet man den Vorgang also 
ohne Kenntnis der Zollvorschrif-
ten, stellt man sich die Frage, wa-
rum hier Zoll erhoben werden soll, 
wenn die Ware letztlich gar nicht 
in der EU bleiben sollte. Hier zeigt 
sich jedoch erneut die Form-
strenge des Zollrechts, das zum 
Glück seit der Einführung des Uni-
onszollkodexes etwas aufge-
weicht worden ist. Hier kommt in 
der Vorlage jetzt der Art. 124 Abs. 
1 Buchst. k UZK ins Spiel. Danach 
muss den Zollbehörden nachge-
wiesen werden, dass die Waren 
nicht verwendet oder verbraucht, 
sondern aus dem Zollgebiet der 
Union verbracht worden sind. Ge-
mäß Art. 124 Abs. 6 UZK erlischt 
die Zollschuld allerdings nicht für 
Personen, die einen Täuschungs-
versuch unternommen haben, wo-
für der BFH allerdings keinen An-
haltspunkt sieht. Sein Problem 
besteht darin, dass eine im Sinne 
von Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK 
schädliche Verwendung darin zu 
sehen sein könnte, dass die Re-
paratur- beziehungsweise War-
tungsarbeiten an dem Segelboot 
außerhalb eines bewilligten Ver-
edelungsverkehrs durchgeführt 
wurden. Es bleibt zu hoffen, dass 

das EuG hier zu einem Erlöschen 
der Zollschuld kommt.  

Daneben betrifft die Vorlage des 
BFH auch das Verhältnis Zoll und 
EUSt. Die von § 21 Abs. 2 Halb-
satz 1 UStG angeordnete Ak-
zessorietät, also die Abhängigkeit 
einer EUSt-rechtlichen Rechts-
folge von der zollrechtlichen 
Rechtsfolge, findet nach dem 
EuGH die Grenze in den Vorga-
ben der MwStSystRL. So muss 
bei jeder entsprechenden Anwen-
dung einer zollrechtlichen Norm 
auf die EUSt geprüft werden, ob 
die hierdurch eintretende Rechts-
folge gegen die MwStSystRL ver-
stößt. Liegt ein solcher Verstoß 
vor, darf die zollrechtlich angeord-
nete Rechtsfolge nicht auf die 
EUSt übertragen werden. Dabei 
ist zudem noch zu berücksichti-
gen, dass die Entstehung der 
EUSt davon abhängig ist, dass die 
jeweilige Ware in den Wirtschafts-
kreislauf der EU eingehen muss 
(vgl. hierzu bereits EuGH-Urteil 
vom 10. Juli 2019, C-26/18). Un-
geklärt ist allerdings, wann genau 
eine Ware in den Wirtschaftskreis-
lauf eingeht. Insoweit möchte der 
BFH zur Rechtsfortbildung beitra-
gen, weil er meint, dass das Se-
gelboot nicht aktiv zur Ausführung 
einer Lieferung von Gegenstän-
den oder einer Dienstleistung 
(zum Beispiel zur Personenbeför-
derung) verwendet worden sei, 
sondern lediglich an dem Segel-
boot eine steuerpflichtige Leistung 
ausgeführt wurde und dieses da-
mit passiv geblieben sei. Insoweit 
dürfte auch das nunmehr zustän-
dige Gericht der ersten Instanz 
(EuG) tatsächlich auch keinen 
Eingang in den Wirtschaftskreis-
lauf der Union bejahen können 
(Az. beim EuG: T-383/25).  

 

Unentgeltliche Trocknung frem-
der Holzhackschnitzel  
BFH, Urteil vom 11. Dezember 
2024, XI R 4/23 
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Das BFH-Urteil betrifft die unent-
geltliche Trocknung fremder Holz-
hackschnitzel zur Erlangung eines 
KWK-Bonus. Diese Trocknung ist 
nach dem BFH zwar nicht steuer-
bar, jedoch vorsteuerschädlich. 

Sachverhalt 

Die Klägerin betreibt eine Biogas-
anlage mit einem Blockheizkraft-
werk (BHKW) und erhielt für den 
eingespeisten Strom einen Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK)-Bonus. 
Ein Teil der erzeugten Wärme 
wurde unentgeltlich zur Trocknung 
von Holzhackschnitzeln eines ver-
bundenen Unternehmens verwen-
det, um den KWK-Bonus zu erhö-
hen. Das Finanzamt sah dies als 
unentgeltliche Wertabgabe und 
setzte die Umsatzsteuer entspre-
chend höher fest. Die Klägerin 
legte Einspruch ein, der abgelehnt 
wurde. Das Finanzgericht ent-
schied zugunsten der Klägerin, 
dass die unentgeltliche Trocknung 
nicht steuerbar sei, da sie nicht für 
unternehmensfremde Zwecke er-
folgte. Das Finanzamt legte Revi-
sion ein. 

Entscheidungsgründe 

Der BFH hob die Entscheidung 
des FG auf und verwies den Fall 
zur erneuten Verhandlung zurück. 
Die Begründung umfasst folgende 
Punkte: 

Keine steuerbare unentgeltliche 
Wärmelieferung: Die Trocknung 
der Holzhackschnitzel mit Wärme 
aus dem BHKW stellt keine unent-
geltliche Zuwendung eines Ge-
genstands dar, da die Wärme 
nicht an das verbundene Unter-
nehmen abgegeben, sondern von 
der Klägerin selbst genutzt wurde. 

Unentgeltliche sonstige Leistung: 
Die Trocknung der Holzhack-
schnitzel ist eine unentgeltliche 
sonstige Leistung, die nicht 

steuerbar ist, da sie aus unterneh-
merischen Gründen erfolgt ist, um 
den KWK-Bonus zu erhöhen. 

Vorsteuerabzug: Der Vorsteuerab-
zug für die Anschaffung der 
Trocknungsanlage ist nicht zuläs-
sig, da die Anlage für nicht wirt-
schaftliche Tätigkeiten genutzt 
wurde. Der Vorsteuerabzug muss 
entsprechend § 15a UStG berich-
tigt werden. 

Erforderliche Prüfung: Das Fi-
nanzgericht muss prüfen, welche 
weiteren Vorsteuerbeträge mit der 
nicht wirtschaftlichen Tätigkeit in 
Zusammenhang stehen und wie 
diese auf die Gesamttätigkeit der 
Klägerin anzurechnen sind. Zu-
dem ist eine Berichtigung des Vor-
steuerabzugs gemäß § 15a UStG 
erforderlich. 

Bitte beachten Sie:  
Wenn man sich durch die sehr 
lange Entscheidung des BFH 
durchgekämpft hat, stellt man sich 
die Frage, wieso der BFH sich so 
viel Mühe gemacht hat, um die 
Problematik der unentgeltlichen 
Wertabgabe beim Streitfall so 
ausführlich abzuhandeln. Viel-
leicht hätte man tatsächlich zuerst 
mit den Erwägungen zum Vor-
steuerabzug beginnen sollen. Zu-
nächst hatte das Unternehmen im 
Streitfall ein BHKW gekauft und 
die erzeugte Wärme steuerpflich-
tig an ein Krankenhaus geliefert; 
insoweit war der Vorsteuerabzug 
unstreitig. Danach wurde ein 
Trocknungscontainer angeschafft, 
mit dem allerdings keine steuer-
pflichtigen Ausgangsumsätze er-
zielt wurden. Das FG Mecklen-
burg-Vorpommern (Urteil vom 27. 
Februar 2023, 2 K 352/20) meinte 
hierzu, die Klägerin habe bei Leis-
tungsbezug der Container nicht 
beabsichtigt, diese ausschließlich 
für den nicht unternehmerischen 
Bereich zu nutzen. Die Wärmenut-
zung mittels der Container sei aus 
überwiegenden 

unternehmerischen Gründen er-
folgt, weil die Klägerin dadurch in 
den Genuss des erhöhten KWK-
Bonus als höhere Vergütung für 
den eingespeisten Strom gekom-
men sei. Dies reichte dem BFH 
nachvollziehbar nicht aus, weil der 
Zweck einer Anschaffung von 
Trocknungscontainern in erster Li-
nie die Trocknung von Holzhack-
schnitzeln gewesen sei, die hier 
allerdings unentgeltlich erfolgte. 
Damit fehlte es dem BFH an steu-
erpflichtigen Ausgangsumsätzen, 
weil die Erzielung eines höheren 
KWK-Bonus nur einen mittelbaren 
Veranlassungszusammenhang 
zwischen Ein- und Ausgangsum-
satz herstelle.  

Entfällt ein Vorsteuerabzug, sind 
die Ausführungen zur unentgeltli-
chen Wertabgabe nach § 3 Abs. 
9a Nr. 1 UStG überflüssig, weil die 
Vorschrift einen Vorsteuerabzug 
voraussetzt.  

Die Dienstleistungsentnahme 
nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG er-
fasst nicht nur Leistungen für den 
privaten Bedarf von Dritten, son-
dern auch Leistungen für den pri-
vaten Bedarf des Unternehmers 
selbst (vgl. EuGH-Urteil vom 11. 
Dezember 2008, C-371/07). Inso-
weit kommt eine unentgeltliche 
Wertabgabe auch ohne vorheri-
gen Vorsteuerabzug in Betracht 
(Birkenfeld in Birkenfeld/Wäger, 
Umsatzsteuer-Handbuch, § 24 Rz 
170; Englisch in Tipke/Lang, Steu-
errecht, 23. Aufl., § 17 Rz 155, 
174; Heuermann in Sölch/Ringleb, 
Umsatzsteuer, § 3 Rz 655; Bun-
jes/Leonard, UStG, 18. Aufl., § 3 
Rz 265). Gleichwohl war hier klar, 
dass die Trocknungsleistung nicht 
als unentgeltliche Wertabgabe 
nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG steu-
erbar war, weil es sich hier nicht 
um außerunternehmerische Zwe-
cke handelte. 

Es wäre im Streitfall also ratsam 
gewesen, die Anschaffung der 
Trocknungscontainer nicht nur mit 
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dem höheren KWK-Bonus in Ver-
bindung zu bringen, sondern mit 
„echten“ steuerpflichtigen Trock-
nungsleistungen, wenn man den 
Vorsteuerabzug absichern 
möchte. Hier hat der BFH schließ-
lich sogar noch darauf hingewie-
sen, dass der im Jahr vor dem 
Streitjahr geltend gemachte Vor-
steuerabzug nach § 15a UStG be-
richtigt werden könnte. Möglicher-
weise wird dieser Umstand dann 
noch zu einer Klagerücknahme 
beim Finanzgericht führen.   

 

Aufteilung eines Gesamtent-
gelts in der Systemgastronomie 
BFH, Urteil vom 22. Januar 2025, 
XI R 19/23 

Das Urteil betrifft die Aufteilung ei-
nes Gesamtentgelts in der Sys-
temgastronomie bei Spar-Menüs 
zum Mitnehmen. 

Sachverhalt 

Der Kläger, Organträger von zwei 
GmbHs, betrieb Schnellrestau-
rants und verkaufte Spar-Menüs, 
bestehend aus Getränken und 
Speisen, zum Mitnehmen. Diese 
Menüs wurden zu einem einheitli-
chen Gesamtpreis angeboten, der 
sowohl dem ermäßigten als auch 
dem Regelsteuersatz unterlag. 
Der Kläger verwendete die "Food-
and-Paper"-Methode (F&P-Me-
thode) zur Aufteilung des Gesamt-
preises auf die einzelnen Be-
standteile. Diese Methode basiert 
auf dem Verhältnis der Warenein-
satzanteile. Nach einer Außenprü-
fung im Jahr 2018 stellte das Fi-
nanzamt fest, dass die 
Bemessungsgrundlage nach dem 
Verhältnis der Einzelverkaufs-
preise erfolgen sollte, da die F&P-
Methode nicht zu sachgerechten 
Ergebnissen führte. Der Einspruch 
des Klägers gegen die Ände-
rungsbescheide blieb erfolglos, 

und das Finanzgericht gab der 
Klage statt. Das Finanzamt legte 
Revision ein. 

Entscheidungsgründe 

Der BFH hob die Entscheidung 
des Finanzgerichts auf und wies 
die Klage ab. Die Begründung 
umfasst folgende Punkte: 

Selbstständige Lieferungen: Die 
Ausgabe von Speisen und Ge-
tränken zum Mitnehmen stelle 
zwei separate Lieferungen dar, 
die jeweils eigenständig zu be-
trachten seien. Dies entspreche 
der Möglichkeit des Kunden, Spei-
sen und Getränke getrennt zu er-
werben. 

Aufteilungsmethoden:Die erforder-
liche Aufteilung müsse nicht im-
mer nach (gegebenenfalls fiktiven) 
Einzelverkaufspreisen (Marktwert-
methode) erfolgen. Ausnahmen 
hiervon seien möglich. 

Zwar sei zur Aufteilung des Ent-
gelts die "einfachstmögliche" Be-
rechnungs- oder Bewertungsme-
thode zu verwenden. Als 
einfachstmögliche Methode sieht 
der BFH dabei die Aufteilung nach 
Marktwerten beziehungsweise 
Einzelverkaufspreisen an.  

Dem FG und dem Kläger sei aber 
zuzugeben, dass weder der EuGH 
noch der BFH oder der ÖVwGH 
Ausnahmen hiervon generell aus-
schließen. Der BFH habe dies 
ausdrücklich offengelassen und 
der ÖVwGH sie für möglich gehal-
ten, wenn eine Aufteilung nach 
Marktwerten nicht sachgerecht 
sei. Als Beispiel für eine solche Si-
tuation kommet nach Auffassung 
des Generalanwalts Léger der von 
ihm gebildete Fall in Betracht, 
dass ein Unternehmer für den be-
treffenden Besteuerungszeitraum 
seine Pauschalpreise systema-
tisch in der Weise festgesetzt hat, 

dass auf jeden von ihm getrage-
nen Kostenbestandteil eine feste 
Gewinnspanne erzielt wird. 

Auch die Finanzverwaltung lasse 
in Abschn. 10.1. Abs. 11 Satz 5 
UStAE andere Aufteilungsmetho-
den wie das Verhältnis des Wa-
reneinsatzes zu, sofern diese 
gleich einfach sind und zu sach-
gerechten Ergebnissen führten. 
Aus einem nicht veröffentlichten, 
gerichtsbekannten BMF-Schrei-
ben vom 1. Dezember 2017 er-
gebe sich sogar, dass die Um-
satzsteuer-Referatsleiter bei der 
Abstimmung über das BMF-
Schreiben vom 28. November 
2013 ursprünglich davon ausge-
gangen sind, dass die F&P-Me-
thode eine Aufteilungsmethode 
nach dem Verhältnis des Waren-
einsatzes in diesem Sinne sei, da 
der Wareneinsatz durch exakt 
festgelegte Rezepturen ganz kon-
kret einzelnen Produkten zugeord-
net werden könne. 

Vor diesem Hintergrund geht der 
BFH davon aus, dass es bei der 
Lieferung von mehreren Gegen-
ständen zu einem Gesamtver-
kaufspreis zulässige Ausnahmen 
von der Aufteilung nach Einzelver-
kaufspreisen geben kann. Not-
wendige Voraussetzung hierfür 
sei aber jedenfalls, dass die ange-
wendete Methode zumindest 
ebenso sachgerecht sei wie die 
grundsätzlich vorzunehmende 
Aufteilung nach Einzelverkaufs-
preisen. 

Die vom ÖVwGH in diesem Zu-
sammenhang geäußerten Beden-
ken im Hinblick auf die Erkennbar-
keit der Aufteilung für den 
Verbraucher teile der BFH inso-
weit nicht, wenn in den (Kleinbe-
trags-)Rechnungen die Aufteilung 
des Entgelts erfolge und der 
Kunde sie daher bei Erwerb 
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anhand der Rechnung auf einen 
Blick erkennen könne.  

F&P-Methode vorliegend nicht 
sachgerecht: Die F&P-Methode 
führe zu einer ungenauen Preis-
aufteilung, bei der der anteilige 
Verkaufspreis eines Produkts hö-
her sein könne als der Einzelver-
kaufspreis. Dies widerspreche der 
wirtschaftlichen Realität und sei 
nicht sachgerecht. 

Erforderliche Kappung: Eine sach-
gerechte Methode müsse sicher-
stellen, dass der anteilige Preis ei-
nes Produkts nicht den 
Einzelverkaufspreis übersteigt. 
Die F&P-Methode versäumte dies, 
was zu einer fehlerhaften Preis-
struktur führte. 

Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Realität: Die Methode müsse 
die tatsächlichen Kosten und die 
Struktur des Angebots berücksich-
tigen. Die F&P-Methode versage 
in der Berücksichtigung von Preis-
änderungen und Lagerbeständen, 
was zu weiteren Ungenauigkeiten 
führe. 

Rechtmäßigkeit der Bescheide: 
Da die vom Finanzamt angewen-
dete Methode (Einzelverkaufs-
preise) sachgerecht sei und keine 
Fehler vorlägen, seien die ange-
fochtenen Umsatzsteuerbe-
scheide rechtmäßig. 

Bitte beachten Sie: 
Der BFH hat mit seinem Urteil 
ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Unternehmer nicht im-
mer die einfachstmögliche Me-
thode anwenden muss. Der Unter-
nehmer hat vielmehr bei der Wahl 
seiner Aufteilungsmethode einen 
gewissen Spielraum, sofern die 
von ihm angewendete Methode zu 
einem sachgerechten Ergebnis 
führt. Eine Aufteilung anhand der 
Einstandspreise hält der BFH 
dann nicht für sachgerecht, wenn 

der danach ermittelte Verhältnis-
preis eines Produkts im Menü 
über dem Einzelverkaufspreis des 
Produkts liegt. Mit einem zweiten 
Urteil vom gleichen Tag (BFH vom 
22. Januar 2025, XI R 22/22) hat 
der BFH festgestellt, dass auch 
die von der Klägerin in diesem 
Fall durchgeführte Modifikation 
der Wareneinstandsmethode nicht 
zu einer sachgerechten Aufteilung 
führe. Die Entscheidung des BFH 
dürfte nicht nur Auswirkungen auf 
Umsätze in der Systemgastrono-
mie haben, sondern kann grund-
sätzlich auch andere Kombiange-
bote, die zu einen Gesamtpreis 
angeboten werden und für die ver-
schiedene Steuersätze gelten 
bzw. die auf steuerfreie und steu-
erpflichtige Komponenten aufge-
teilt werden müssen, betreffen.   

 

Umsatzsteuerpflicht der Schutz-
maskenpauschale  
BFH, Urteil vom 6. Februar 2025, 
V R 24/23 

Das Urteil bestätigt die Umsatz-
steuerpflicht der Schutzmasken-
pauschale. 

Sachverhalt 

Der Kläger, eine Apotheke, gab im 
Zeitraum vom 15. Dezember 2020 
bis zum 6. Januar 2021 Schutz-
masken an anspruchsberechtigte 
Personen gemäß der Coronavi-
rus-Schutzmasken-Verordnung 
(SchutzmV) aus. Der Nacht- und 
Notdienstfonds des Deutschen 
Apothekerverbandes e.V. stellte 
am 18. Dezember 2020 einen 
Auszahlungsbescheid aus, der 
eine Pauschale für die Abgabe 
der Masken festlegte. Diese Pau-
schale enthielt einen Umsatzsteu-
eranteil. Der Kläger widersprach 
dem Steuerausweis und bean-
tragte beim Finanzamt die Ände-
rung der Umsatzsteuervoranmel-
dung, da er keinen steuerbaren 

Umsatz sah. Das Finanzamt 
lehnte den Antrag ab, und auch 
die Klage des Klägers vor dem Fi-
nanzgericht wurde abgewiesen. 
Der Kläger argumentierte, dass 
die Pauschale ein nicht steuerba-
rer Zuschuss sei, da sie unabhän-
gig von der Anzahl der abgegebe-
nen Masken gezahlt wurde. 

Entscheidungsgründe 

Der BFH wies die Revision des 
Klägers zurück und bestätigte die 
Umsatzsteuerpflicht der Schutz-
maskenpauschale. Die Entschei-
dung basiert auf folgenden Über-
legungen: 

Rechtsverhältnis und Leistungs-
austausch: Die Abgabe von 
Schutzmasken durch Apotheken 
an anspruchsberechtigte Perso-
nen stelle eine steuerbare Liefe-
rung dar. Die Schutzmaskenpau-
schale, die Apotheken für diese 
Abgabe erhalten, sei als Entgelt 
eines Dritten zu betrachten. Es 
bestehe ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Leistung 
(Abgabe der Masken) und dem 
Entgelt (Schutzmaskenpau-
schale). 

Entgeltlichkeit der Leistung: Die 
Pauschale wurde für die Abgabe 
von Schutzmasken gezahlt und 
nicht als allgemeiner Zuschuss. 
Der Auszahlungsbescheid und die 
Regelungen der SchutzmV zei-
gen, dass die Zahlung der Pau-
schale direkt mit der Leistung der 
Apotheken verbunden ist. 

Unmittelbarer Zusammenhang: 
Der BFH stellte klar, dass die Ent-
geltlichkeit nicht durch die Pau-
schalierung der Zahlung aufgeho-
ben wird. Auch wenn die 
Pauschale unabhängig von der 
tatsächlichen Anzahl der abgege-
benen Masken gezahlt wurde, 
bleibt der unmittelbare 
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Zusammenhang zwischen Leis-
tung und Entgelt bestehen. 

Steuerrechtliche Bewertung: Die 
Schutzmaskenpauschale sei nicht 
als "echter" Zuschuss zu betrach-
ten, da sie nicht aus gesundheits-
politischen Gründen gewährt 
wurde, sondern um die schnelle 
Versorgung von vulnerablen Per-
sonen sicherzustellen und die 
Apotheken für ihre Leistung zu 
vergüten. 

Bitte beachten Sie: 
Insgesamt bestätigte der BFH, 
dass die Schutzmaskenpauschale 
der Umsatzsteuer unterliegt, da 
sie als Entgelt für die erbrachte 
Leistung der Apotheken zu be-
trachten ist. Die Entscheidung des 
Finanzgerichts wurde als im Er-
gebnis richtig angesehen, obwohl 
es in einem Punkt fehlerhaft war, 
nämlich der Annahme, dass die 
Lieferung an die gesetzliche Kran-
kenversicherung und damit an die 
Bundesrepublik Deutschland er-
folgt sei. 

 

NEUES VOM BMF 

Bestätigung einer ausländi-
schen Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer 
BMF, Schreiben vom 6. Juni 2025 
 ̶  III C 5 - S 7427-
d/00014/001/002 

Abschnitt 18e.1 UStAE wird laut 
BMF geändert. Es wird geregelt, 
dass Anfragen zur Bestätigung 
ausländischer Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummern nach § 18e 
UStG ausschließlich über die vom 
BZSt im Internet bereitgestellte 
Online-Abfrage durchgeführt wer-
den können.  

Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind ab dem 20. Juli 2025 
anzuwenden. 

Bitte beachten Sie:  
Schriftliche oder telefonische An-
fragen zur Bestätigung von aus-
ländischen USt-IdNrn. werden ab 
dem Stichtag 20. Juli 2025 nicht 
mehr akzeptiert. Bei Anfragen zu 
einzelnen USt-IdNrn. ist der Nach-
weis der durchgeführten qualifi-
zierten Bestätigungsanfrage durch 
die Aufbewahrung eines Aus-
drucks oder die Übernahme des 
vom BZSt übermittelten Ergebnis-
ses in einem allgemein üblichen 
Format oder als Screenshot in das 
System des Unternehmens zu 
führen. 

 

NEUES VON DEN FG 

Vorsteuerabzug bei Sachgrün-
dung einer GmbH  
FG Niedersachsen, Urteil vom 3. 
April 2025, 5 K 111/24, Revision 
eingelegt; Az. des BFH: XI R 
13/25 

Das Urteil betrifft den Vorsteuer-
abzug bei Sachgründung einer 
GmbH durch Sacheinlage eines 
PKW. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH, wurde 
von Frau A gegründet, die einen 
PKW als Sacheinlage in die Ge-
sellschaft einbrachte. Der PKW 
wurde am 7. Mai 2021 von Frau A 
erworben, und die Rechnung war 
auf sie adressiert. Die GmbH 
nutzte den PKW für ihre wirt-
schaftliche Tätigkeit. Das Finanz-
amt versagte der GmbH den Vor-
steuerabzug, da die Rechnung 
nicht auf die GmbH lautete. Die 
Klägerin legte Einspruch ein, ar-
gumentierend, dass der Erwerb 
des PKW eine vorbereitende 

Handlung zur Gründung der Ge-
sellschaft darstellte und sie daher 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
sei. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage der GmbH sei begrün-
det; ihr stünde ein Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG bei dem PKW zu.  

Nach Auffassung des FG stehe 
der Gesellschafterin A aus dem 
Erwerb des PKW kein Vorsteuer-
abzug zu. Die A selbst sei nicht 
Unternehmerin im Sinne von § 2 
Abs. 1 Satz 1 UStG gewesen. Der 
Senat gehe davon aus, dass die 
Gesellschafterin A auch durch den 
Erwerb des PKW und dessen 
Sacheinlage im Zusammenhang 
mit der Gründung der Klägerin 
nicht unternehmerisch tätig ge-
worden sei, da es sich vorliegend 
nur um einen einzigen Vermö-
gensgegenstand gehandelt habe 
und keine Nachhaltigkeit der Ein-
nahmeerzielung vorliege. Insofern 
unterscheide sich der Streitfall aus 
Sicht des Senates auch bereits 
von dem Sachverhalt, der dem 
EuGH-Urteil vom 29. April 2004 
C-137/02 Faxworld (HFR 2004, 
708) und der Nachfolgeentschei-
dung des BFH vom 15. Juli 2004 
V R 84/99 (BFHE 207, 67, BStBl II 
2005, 155) zugrunde gelegen 
habe, da dort mehrere von der 
Vorgründungsgesellschaft erwor-
bene Gegenstände auf die neu 
gegründete Kapitalgesellschaft 
übertragen worden seien. 

Würde man demgegenüber davon 
ausgehen, dass auch die entgeltli-
che Übertragung nur des einen 
PKW im Rahmen der Sacheinlage 
am 7. Mai 2021 die Unternehmer-
eigenschaft der Gesellschafterin A 
begründet hätte, so hätte damit je-
denfalls eine nicht steuerbare Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen 
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vorgelegen. Die Umsätze im Rah-
men einer Geschäftsveräußerung 
an einen anderen Unternehmer 
für dessen Unternehmen unterlie-
gen nicht der Umsatzsteuer (§ 1 
Abs. 1a Satz 1 UStG). Vorausset-
zung für eine solche Geschäfts-
veräußerung ist gemäß § 1 Abs. 
1a Satz 2 UStG, dass ein Unter-
nehmen oder ein in der Gliede-
rung eines Unternehmens geson-
dert geführter Betrieb im Ganzen 
entgeltlich oder unentgeltlich über-
eignet oder in eine Gesellschaft 
eingebracht wird. Eine Geschäfts-
veräußerung könne auch bei 
Übereignung nur eines Gegen-
standes erfüllt sein, wenn dieser 
Gegenstand die unternehmeri-
sche Tätigkeit ausmache (vgl. 
BFH-Urteil vom 24. Februar 2021 
XI R 8/19, BFHE 272, 536, BStBl 
II 2022, 34, m. w. N.). Nach Auf-
fassung des FG wäre dann die A 
aus dem Erwerb des PKW eben-
falls nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt gewesen. 

Zur Wahrung der Neutralität der 
Mehrwertsteuer sei danach der 
Klägerin der streitgegenständliche 
Vorsteuerabzug zu gewähren, 
auch wenn die Klägerin letztlich 
erst durch die Sachgründung 
durch Erbringung der gesell-
schaftsvertraglich vorgesehenen 
Sacheinlage in Form des PKW er-
richtet wurde. Insofern habe im 
Streitfall umsatzsteuerlich eine 
personenübergreifende Zurech-
nung in der Unternehmensgrün-
dungsphase zu erfolgen. 

Der Berechtigung der Klägerin 
zum Vorsteuerabzug stehe auch 
nicht entgegen, dass die Rech-
nung vom 7. Mai 2021 über den 
PKW an A unter der Geschäftsan-
schrift der Klägerin bzw. der Vor-
gesellschaft adressiert gewesen 
sei. 

Der EuGH habe das im Urteil vom 
1. März 2012 C-280/10 Polski Tra-
wertyn (HFR 2012, 461) als rein 
formalen Mangel gewertet, der 
nicht zum Ausschluss des Vor-
steuerabzugs führe, weil dessen 
materielle Voraussetzungen erfüllt 
seien. Nach Auffassung des FG 
sei diese Argumentation des 
EuGH im Urteil vom 1. März 2012 
C-280/10 Polski Trawertyn (HFR 
2012, 461) auf den vorliegenden 
Streitfall übertragbar. Überdies sei 
zu berücksichtigen, dass die 
Rechnung an die Geschäftsa-
dresse der Klägerin bzw. der Vor-
gesellschaft gestellt und nicht an 
die private Wohnanschrift der Ge-
sellschafterin A und dass der Ge-
sellschafterin A insofern aus den 
vorstehend dargestellten Gründen 
selbst kein Vorsteuerabzug zuge-
standen habe.  

Bitte beachten Sie: 
Für die Entscheidung des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts 
spielte (aus der deutschen Recht-
sprechung) insbesondere das 
BFH-Urteil vom 11. November 
2015 V R 8/15 eine größere Rolle. 
In diesem Fall war nach der Auf-
fassung des BFH eine Einzelper-
son bei (gescheiterter) Gründung 
einer Ein-Mann-Kapitalgesell-
schaft nicht mit einer Vorgrün-
dungsgesellschaft vergleichbar 
und daher nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt.  

Aus der BFH-Entscheidung ergab 
sich, dass im Stadium vor der 
Gründung einer GmbH eine natür-
liche Person und die spätere 
GmbH immer unterschiedliche 
Steuersubjekte sind und dies ei-
nen Gegensatz zum Stadium der 
Vorgründungsgesellschaft bildet. 
Der Vorsteuerabzug ist nach Er-
richtung der Vorgesellschaft (Ab-
schluss des notariell beurkunde-
ten Gesellschaftsvertrages bis zur 
Eintragung in das Handelsregis-
ter) grundsätzlich weniger 

problematisch, weil zwischen Vor-
gesellschaft und späterer Kapital-
gesellschaft eine Identität besteht. 
Eine Rechnung an die Vor-GmbH 
(auch GmbH in Gründung, kurz 
i.G.) ist daher für den Vorsteuer-
abzug unproblematisch.  

Bezüge an die Vorgründungsge-
sellschaft, also vor Beurkundung 
des Gesellschaftsvertrages, sind 
daher in jedem Einzelfall genauer 
zu beleuchten. Gegenstände müs-
sen auf die spätere Gesellschaft 
übertragen werden und der Ein-
kauf von Dienstleistungen ist nach 
dem o.g. BFH-Urteil besonders 
problematisch, weil sie durch die 
den Gesellschafter bzw. die Vor-
gründungsgesellschaft schon ver-
braucht bzw. genutzt sein können. 
Bei Beratungsleistungen (Dienst-
leistungen) empfiehlt es sich da-
her, bereits bei Abschluss des 
Dienstleistungsvertrages die Mög-
lichkeit einer anschließenden Ver-
tragsübernahme durch die später 
gegründete Gesellschaft zu prü-
fen, sodass eine Abrechnung der 
Beratungsleistung als Dauerleis-
tung nicht mehr gegenüber der 
Vorgründungsgesellschaft zu er-
folgen hat. 

Beim Niedersächsischen Finanz-
gerichts stritten die Beteiligten um 
den Vorsteuerabzug für den Er-
werb eines im Rahmen der Sach-
gründung der Klägerin (GmbH) 
durch eine Gesellschafterin einge-
legten PKW, den diese erworben 
hatte und bei der Klägerin einge-
bracht hatte.  

Das Finanzgericht meinte nun, da 
die Gesellschafterin nicht zum 
Vorsteuerabzug für den PKW be-
rechtigt gewesen sei, müsse der 
Vorsteuerabzug aus Neutralitäts-
gründen der Klägerin (GmbH) zu-
stehen. Die Frage ist allerdings, 
ob man aus den EuGH-Urteilen 
(vom 29. April 2004 C-137/02, 
Faxworld; vom 1. März 2012, C-
280/10, Polski Trawertyn; und 
vom 13. März 2014 C-204/13, 
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Malburg) tatsächlich den Schluss 
ziehen kann, dass der späteren 
Gesellschaft der Vorsteuerabzug 
zustehe oder ob nicht vielmehr 
der Vorsteuerabzug der Gesell-
schafterin selbst ermöglicht 
werde, wenn man die Unterneh-
mereigenschaft im Hinblick auf 
den schon zwecks Erbringung von 
Sacheinlagen erworbenen PKW 
begründen würde. Diese Sicht-
weise würde dann auch mit der 
vorliegenden Rechnung überein-
stimmen, die an die Gesellschaf-
terin selbst gerichtet war. Dann 
käme allerdings ein Vorsteuerab-
zug der Gesellschaft, wie es das 
FG meint, nur in Betracht, wenn 
die Gesellschafterin der Gesell-
schaft eine Rechnung gestellt 
hätte.  

Hier ist für die Praxis der maßge-
bende Abschn. 15.2b Abs. 4 Satz 
1 bis 4 UStAE (vgl. hierzu: BMF-
Schreiben vom 12. April 2022, 
BStBl. I 2022, 650) hilfreich, der 
wie folgt lautet:   

„Ein Gesellschafter oder eine zur 
Gründung einer Kapitalgesell-
schaft errichtete Personengesell-
schaft (sog. Vorgründungsgesell-
schaft), der bzw. die nach 
Gründung der Kapitalgesellschaft 
die bezogenen Leistungen in ei-
nem Akt gegen Entgelt an diese 
veräußert und andere Ausgangs-
umsätze von vornherein nicht be-
absichtigt hatte, ist unter den übri-
gen Voraussetzungen des § 15 
UStG zum Abzug der Vorsteuer 
für den Bezug von Dienstleistun-
gen und Gegenständen ungeach-
tet dessen berechtigt, dass die 
Umsätze im Rahmen einer Ge-
schäftsveräußerung nach § 1 Abs. 
1a UStG nicht der Umsatzsteuer 
unterliegen. Maßgebend sind in-
soweit die beabsichtigten Um-
sätze der Kapitalgesellschaft (vgl. 
BFH-Urteil vom 15.07.2004 - V R 
84/99, BStBl 2005 II S. 155). Er-
folgt die Übertragung außerhalb 
einer entgeltlichen Leistung, kann 
dem Gesellschafter bzw. der Vor-
gründungsgesellschaft unter den 

übrigen Voraussetzungen des § 
15 UStG der Vorsteuerabzug aus 
einer bezogenen Leistung zu-
stehen, wenn es sich aus Sicht 
der (geplanten) Gesellschaft um 
einen Investitionsumsatz handelt 
und soweit die beabsichtigte Tä-
tigkeit der Gesellschaft einen Vor-
steuerabzug nicht ausschließt. 
Unter den Begriff des Investition-
sumsatzes fallen dabei bezogene 
Lieferungen oder sonstige Leis-
tungen, die der Gesellschafter 
(bzw. die Vorgründungsgesell-
schaft) tatsächlich an die Gesell-
schaft überträgt und die von die-
ser für ihre wirtschaftliche 
Tätigkeit genutzt werden.“. 

 

Zahlung für die Eingehung ei-
nes Vertrags mit einer Geldver-
bindlichkeit 
FG Münster, Urteil vom 11. März 
2025, 15 K 3303/20 U; Revision 
eingelegt; Az. des BFH: V R 5/25 

Verpflichtet sich der Unternehmer 
gegen Entgelt, einen Dienstleis-
tungsvertrag einzugehen, bei dem 
er im Wesentlichen zu Geldzah-
lung verpflichtet ist, ist die Leis-
tung nach § 4 Nr. 8 Buchst. g 
UStG umsatzsteuerfrei (Anschluss 
an BFH-Urteil vom 30. November 
2016 - V R 18/16). 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine Genossen-
schaftsbank, erhielt im Rahmen 
der Migration ihres IT-Systems 
von einem Dienstleister eine Kom-
pensationszahlung. Diese Zah-
lung erfolgte während der Umstel-
lung vom alten Kernbanksystem 
"aa" auf das neue System "bb". 
Die Migration war notwendig, da 
das alte System nicht weiter be-
treut wurde. Die Kompensations-
zahlung sollte die Aufwendungen 
der Bank während der Umstel-
lungsphase ausgleichen. Die 

Frage ist, ob diese Zahlung als 
Teil eines Leistungsaustauschs 
der Umsatzsteuer unterliegt. 

Entscheidungsgründe 

Kein steuerbarer Leistungsaus-
tausch: Die Mitwirkungshandlun-
gen der Klägerin während der 
Migration seien keine steuerbaren 
Leistungen. Sie stellen keine ver-
brauchsfähigen Vorteile für den 
Dienstleister dar, sondern seien 
notwendige Beistellungen zur 
Durchführung der Migration. 

Es fehle ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Kompen-
sationszahlung und den Mitwir-
kungshandlungen. Die Zahlung 
war nicht an die Erbringung dieser 
Leistungen gekoppelt, sondern 
diente der Einführung des neuen 
Systems. 

Keine Entgeltminderung: Die 
Kompensationszahlung sei keine 
Minderung des Entgelts für die 
Nutzung des neuen Kernbanksys-
tems "bb". Es gebe keine vertrag-
liche oder zeitliche Verbindung 
zwischen der Zahlung und den 
monatlichen Abrechnungen für die 
IT-Dienstleistungen. 

Die Zahlung erfolge unabhängig 
von der tatsächlichen Einführung 
des neuen Systems und war nicht 
als Entgeltminderung konzipiert. 

Steuerfreie Leistung: Die Kom-
pensationszahlung sei als Entgelt 
für die Eingehung des Servicever-
trags steuerfrei gemäß § 4 Nr. 8 
Buchst. g) UStG. Die Zahlung 
diente dazu, die Klägerin zum Ab-
schluss des Servicevertrags zu 
bewegen, was dem Dienstleister 
wirtschaftliche Planungssicherheit 
brachte. 

Die Verpflichtung der Klägerin, 
den Servicevertrag einzugehen 
und die vereinbarten Leistungen 
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zu bezahlen, stelle eine steuer-
freie Geldverbindlichkeit dar. 

Bitte beachten Sie: 
Die Klage der Klägerin ist begrün-
det, da die Kompensationszah-
lung nicht der Umsatzsteuer un-
terliegt. Sie ist weder Teil eines 
steuerbaren Leistungsaustauschs 
noch eine Entgeltminderung, son-
dern eine steuerfreie Leistung im 
Rahmen der Eingehung des Ser-
vicevertrags. Gegen das Urteil 
wurde Revision eingelegt. 

 

SONSTIGES 

Kündigung eines Leasingver-
trags  
OLG Stuttgart, Urteil vom 25. 
März 2025 – 6 U 110/24 

Das Urteil des OLG Stuttgart be-
trifft die Abgrenzung von Leis-
tungsaustausch und nicht steuer-
barem Schadensersatz. 

Sachverhalt 

Ein Leasingvertrag über eine land-
wirtschaftliche Maschine, ein so-
genanntes Maisgebiss, wurde zwi-
schen der Klägerin und dem 
Beklagten geschlossen. Der Ver-
trag begann am 1. Juni 2023 und 
sollte 60 Monate laufen, mit einer 
monatlichen Leasingrate von 
2.496,62 Euro brutto. Die Klägerin 
kündigte den Vertrag außeror-
dentlich am 29. Januar 2024 we-
gen Zahlungsverzugs des Beklag-
ten und forderte die Zahlung 
ausstehender Raten und weiterer 
Kosten. Der Beklagte bestritt die 
Kündigung und die Höhe der For-
derung, insbesondere die Berech-
nung der Umsatzsteuer auf die 
ausstehenden Raten. 

Entscheidungsgründe 

Schadensersatz ohne Umsatz-
steuer: Nach der außerordentli-
chen Kündigung schulde der Lea-
singnehmer Schadensersatz für 
die ausstehenden Leasingraten, 
jedoch ohne Umsatzsteuer. Dies 
basiere auf der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs, die be-
sage, dass Schadensersatzleis-
tungen nach einer Kündigung kei-
nen steuerbaren 
Leistungsaustausch darstellen 
und daher nicht der Umsatzsteuer 
unterliegen (siehe auch Abschnitt 
1.3 (17) UStAE). 

Reduzierung der Forderung: Auf-
grund der fehlenden Umsatzsteu-
erpflicht auf die Schadensersatz-
raten reduziert sich die Forderung 
der Klägerin um 24.928,76 Euro, 
sodass der Beklagte 146.235,96 
Euro zu zahlen hat. 

Bitte beachten Sie: 
Die Berufung des Beklagten war 
in der Sache begründet, soweit 
sie die Umsatzsteuerpflicht auf die 
Schadensersatzraten betraf. Die 
Klägerin kann nach dem OLG die 
ausstehenden Raten als Scha-
densersatz ohne Umsatzsteuer 
verlangen, da kein steuerbarer 
Leistungsaustausch vorliegt. Das 
Urteil widerspricht dem EuGH-Ur-
teil vom 28. November 2024 – Rs. 
C-622/23 – rhtb (siehe VAT 
Newsletter Dezember 2024 / Ja-
nuar 2025). 

 

 

 
Jetzt reinhören: Umsatzsteuer-
Podcast „VAT to go“ – Folge 9 - 
Umsatzsteuer bei Schadener-
satzzahlungen 

Ob und wann bei Schadenersatz-
zahlungen Umsatzsteuer anfällt, 
ist oft ein strittiges Thema. Das 
zeigen zahlreiche Urteile verschie-
dener Gerichte zu diesem Sach-
verhalt. In der aktuellen Folge des 
„VAT to go“-Podcasts erörtern Ka-
thrin Feil, Head of Indirect Tax bei 
KPMG, und Rainer Weymüller, 
ehemaliger Vorsitzender Richter 
am Finanzgericht München und 
Umsatzsteuer-Experte, wie die 
Gerichte ihre Urteile begründen, 
welche Regelungen es im Um-
satzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE) gibt und was die Defini-
tion von „Leistungsaustausch“ mit 
der Entscheidung zu tun hat, ob 
bei Schadenersatzzahlungen Um-
satzsteuer fällig wird oder nicht. 
Jetzt anhören: VAT to go – der 
Umsatzsteuer-Podcast: Folge 9 
- Umsatzsteuer bei Schadener-
satzzahlungen – wann fällt sie 
an? - KPMG on air | Podcast on 
Spotify 

 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
https://open.spotify.com/episode/4k1ZeigWnUvbycoM9UNvGi
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AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden und weitere 
Beiträge finden Sie hier. 

11 Jun – Nigeria: E-invoicing ex-
pected to begin in July 2025 

10 Jun – Poland: Additional guid-
ance on e-invoicing system 

20 May – Czech Republic: Draft 
guidance on calculating floor area 
for VAT purposes 

19 May – Oman: Proposed e-in-
voicing implementation from third 
quarter of 2026 

15 May – Albania: Tax authorities 
enforcing nonresident VAT digital 
services rules 

13 May – Denmark: VAT-regis-
tered entities subject to new digital 
bookkeeping requirements as of 
January 1, 2026 

12 May – Philippines: Guidance 
on application of VAT on cross-
border digital services rules 

9 May – Chile: Guidance on new 
VAT marketplace rules and low-
value goods  

 

VERANSTALTUNGEN 

Grundlagen der Umsatzsteuer 

Bringen Sie Ihr Wissen zur Um-
satzsteuer auf den neusten Stand 
– mit unserer dreiteiligen Schu-
lungsreihe „Grundlagen der Um-
satzsteuer“ – praxisnah und an-
schaulich.  

Mit unseren Expert:innen Micha-
ela Neumeyer, Bastian Liegmann 
und Christian Wotjak lernen Sie 
die Funktionsweise des Umsatz-
steuersystems und die Bedeutung 

von Grundbegriffen wie „Steuer-
barkeit“ und „Steuerpflicht“ ken-
nen, vertiefen Ihre Kenntnisse zur 
Umsatzsteuer im internationalen 
Warenverkehr und behandeln wei-
tere umsatzsteuerliche Aspekte, 
wie die Einordnung sonstiger Leis-
tungen und das Recht auf Vor-
steuerabzug sowie die korrekte 
Rechnungsstellung.  

Jetzt anmelden und zeit- und orts-
unabhängig als Webcast-on-De-
mand anschauen – im Paket mit 
allen drei Teilen oder einzeln hier 
buchbar. 

 

 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://atlas.kpmg.com/de/de/tax-direct-services/wissensvertiefung/details2/schulungsreihe-grundlagen-und-praxisf%C3%A4lle-der-umsatzsteuer
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